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Grundsatzfragen 

der Stadtverordnetenversammlung 
Kassel 

 

   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur 6. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen lade ich ein für 

 

Mittwoch, 28. September 2016, 17:00 Uhr, 

Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2016 

Betriebskommission "KASSELWASSER" 

Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 

- 101.18.248 -  

 

2. Bewilligung von Mehraufwendungen/-auszahlungen  

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2016; - Liste 5/2016 - 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

- 101.18.255 -  

 

3. documenta und Museum Fridericianum gemeinnützige Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

-Änderung des Gesellschaftsvertrages- 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

- 101.18.267 -  
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Einladung zur 6. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 28. September 2016 

 

2 von 2 4. IdE - Institut für dezentrale Energietechnologie gGmbH 

Liquidation der Gesellschaft 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

- 101.18.268 -  

 

5. GWG -Sacheinlage einer Teilfläche des Grundstückes Gemarkung 

Bettenhausen, Flur 8, Flurstück 24/9 in Kassel- 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

- 101.18.273 -  

 

6. Verkauf ausgemusterter Vermögensgegenstände 

Antrag der AfD-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Peter Marggraff 

- 101.18.249 -  

 

7. Mittel zur Verfügung der Fraktionen 

Antrag der AfD-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Peter Marggraff 

- 101.18.250 -  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Petra Friedrich 

Vorsitzende 

 

 



Stadtverordnetenversammlung 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

5. Oktober 2016 

1 von 8 
Niederschrift 

über die 6. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

am Mittwoch, 28. September 2016, 17:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 

 

Anwesende:  

 

Mitglieder 

Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD 

Dominique Kalb, 1. stellvertretender Vorsitzender, CDU 

Dorothee Köpp, 2. stellvertretende Vorsitzende, B90/Grüne 

Anke Bergmann, Mitglied, SPD 

Wolfgang Decker, Mitglied, SPD 

Hermann Hartig, Mitglied, SPD 

Dr. Günther Schnell, Mitglied, SPD 

Harry Völler, Mitglied, SPD (Vertretung für Enrico Schäfer) 

Jörg Hildebrandt, Mitglied, CDU 

Valentino Lipardi, Mitglied, CDU (Vertretung für Dr. Norbert Wett) 

Dr. Michael von Rüden, Mitglied, CDU 

Dieter Beig, Mitglied, B90/Grüne 

Steffen Müller, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Boris Mijatovic) 

Dieter Gratzer, Mitglied, AfD 

Peter Marggraff, Mitglied, AfD 

Mirko Düsterdieck, Mitglied, Kasseler Linke 

Lutz Getzschmann, Mitglied, Kasseler Linke 

Dr. Cornelia Janusch, Mitglied, FDP (Vertretung für Matthias Nölke) 

Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Freie Wähler (Vertretung für Volker Berkhout) 

 

Teilnehmer mit beratender Stimme 

Edis Gegic, Vertreter des Ausländerbeirates 

Klaus Hansmann, Vertreter des Behindertenbeirates 

Peter Müller, Vertreter des Seniorenbeirates 

 

Magistrat 

Christian Geselle, Stadtkämmerer, SPD 

Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

 

Schriftführung 

Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

Entschuldigt: 

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 
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Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 

Thomas Bergmann, Revisionsamt 

Peter Schaumburg, Kämmerei und Steuern 

Stefan Rios, Kämmerei und Steuern 

Frank Grützmacher, Kämmerei und Steuern 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2016 101.18.248 

2. Bewilligung von Mehraufwendungen/-auszahlungen  

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2016; - Liste 5/2016 - 

101.18.255 

3. documenta und Museum Fridericianum gemeinnützige 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

-Änderung des Gesellschaftsvertrages- 

101.18.267 

4. IdE - Institut für dezentrale Energietechnologie gGmbH 

Liquidation der Gesellschaft 

101.18.268 

5. GWG -Sacheinlage einer Teilfläche des Grundstückes 

Gemarkung Bettenhausen, Flur 8, Flurstück 24/9 in Kassel- 

101.18.273 

6. Verkauf ausgemusterter Vermögensgegenstände 101.18.249 

7. Mittel zur Verfügung der Fraktionen 101.18.250 

 

 

Vorsitzende Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 21. September 2016 

ordnungsgemäß einberufene 6. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 

Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden, stellt die 

Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest. 

 

 

1. Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2016 

Betriebskommission "KASSELWASSER" 

- 101.18.248 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2016 und des Lageberichtes 

von KASSELWASSER wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTW GmbH, 

Fünffensterstraße 6, 34117 Kassel, beauftragt“. 
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Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag der Betriebskommission KASSELWASSER betr. Prüfung des 

Jahresabschlusses per 31.12.2016, 101.18.248, wird zugestimmt.  

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Hartig 

 

 

2. Bewilligung von Mehraufwendungen/-auszahlungen  

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2016; - Liste 5/2016 - 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.255 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in 

der rückseitigen Liste 5/2016 enthaltenen Mehraufwendungen/-auszahlungen 

 

im Ergebnishaushalt in Höhe von    166.100,00 € 

im Finanzhaushalt in Höhe von  3.870.795,20 € 

 

Stadträtin Janz und Stadtbaurat Nolda beantworten die Fragen der 

Ausschussmitglieder. 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
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Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bewilligung von Mehraufwendungen/ 

-auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2016; - Liste 5/2016 -, 

101.18.255, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. von Rüden 

 

 

3. documenta und Museum Fridericianum gemeinnützige Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

-Änderung des Gesellschaftsvertrages- 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.267 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Der Änderung des § 2 des Gesellschaftsvertrages wird zugestimmt. 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger 

redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“ 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. documenta und Museum Fridericianum 

gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

-Änderung des Gesellschaftsvertrages-, 101.18.267, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Köpp 

 



 

Niederschrift über die 6. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen  

vom 28. September 2016 

 

5 von 8 4. IdE - Institut für dezentrale Energietechnologie gGmbH 

Liquidation der Gesellschaft 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.268 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Gesellschaft ist mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2016 aufgelöst.  

 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme 

etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder 

Klarstellungen.“ 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, AfD, Freie Wähler + Piraten 

Ablehnung: FDP 

Enthaltung: Kasseler Linke  

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. IdE - Institut für dezentrale  

Energietechnologie gGmbH Liquidation der Gesellschaft, 101.18.268, wird 

zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Gratzer 

 

 

5. GWG -Sacheinlage einer Teilfläche des Grundstückes Gemarkung 

Bettenhausen, Flur 8, Flurstück 24/9 in Kassel- 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.273 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
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Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH- eine Teilfläche des 

Grundstückes Gemarkung Bettenhausen, Flur 8, Flurstück 24/9 in Kassel, 

unentgeltlich im Wege der Sacheinlage zum Verkehrswert in Höhe von 

315.000 €. Die Sacheinlage erhöht die Kapitalrücklage nach § 272 Absatz 2 

Nummer 4 HGB. 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses 

erforderliche Erklärung in der jeweils rechtlich gebotenen Form abzugeben.“ 

 

Die Fragen der Ausschussmitglieder werden von Stadtkämmerer Geselle und 

Stadtbaurat Nolda beantwortet.  

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP, Freie Wähler + Piraten 

Ablehnung: AfD 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. GWG -Sacheinlage einer Teilfläche des 

Grundstückes Gemarkung Bettenhausen, Flur 8, Flurstück 24/9 in Kassel-, 

101.18.273, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Düsterdieck 

 

 

6. Verkauf ausgemusterter Vermögensgegenstände 

Antrag der AfD-Fraktion 

- 101.18.249 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt Inventar, Fahrzeuge und sonstige 

Vermögensgegenstände, welche ausgemustert wurden und zum Verkauf 

stehen, über das Online-Portal „Zoll-Auktion“ zu vermarkten. 

 

Stadtverordneter Marggraff, AfD-Fraktion, begründet den Antrag.  

Stadtkämmerer Geselle nimmt dazu Stellung.  
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Zustimmung: AfD 

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP, Freie Wähler + Piraten 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Antrag der AfD-Fraktion betr. Verkauf ausgemusterter 

Vermögensgegenstände, 101.18.249, wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Dr. Janusch 

 

 

7. Mittel zur Verfügung der Fraktionen 

Antrag der AfD-Fraktion 

- 101.18.250 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Festlegung des Sockelbetrages der Fraktionszuwendungen für alle 

Fraktionsstärken auf einen gleichen Betrag, dessen Höhe von der 

Stadtverordnetenversammlung zu beschließen ist. 

 

Stadtverordneter Marggraff, AfD-Fraktion, begründet den Antrag. 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: AfD, FDP, Freie Wähler + Piraten 

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, Kasseler Linke 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Antrag der AfD-Fraktion betr. Mittel zur Verfügung der Fraktionen, 

101.18.250, wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Hoppe 
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Vorsitzende Friedrich weist drauf hin, dass die nächste Sitzung des Ausschusses für 

Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 5. Oktober 2016, um 16:00 Uhr, 

stattfindet. Es ist die 1. Lesung des Entwurfs des Haushalts 2017 mit offenem 

Ende.  

 

 

Ende der Sitzung: 17:54 Uhr 

 

 

 

 

 

Petra Friedrich Cenk Yildiz 

Vorsitzende Schriftführer 



Betriebskommission "KASSELWASSER" 

 

 

7. September 2016 
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Vorlage Nr. 101.18.248 

 

Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2016  

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2016 und des Lageberichtes 

von KASSELWASSER wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTW GmbH, 

Fünffensterstraße 6, 34117 Kassel, beauftragt“. 

 

Begründung: 

 

Der Eigenbetrieb Kasseler Entwässerungsbetrieb wurde zum 01.01.1996 

gegründet. 

Gemäß § 5 Ziffer 13 in Verbindung mit § 27 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes 

(EigBGes) sind der Jahresabschluss und der Lagebericht durch einen von der 

Gemeindevertretung zu bestimmenden Abschlussprüfer nach den für große 

Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des 

Handelsgesetzbuches zu prüfen.  

Da die HTW Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH bei der Ausschreibung 2014 

das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat und aufgrund der in der Prüfung 

2015 gewonnenen Erfahrungen die Möglichkeit hat, die Prüfung im Mai innerhalb 

kürzester Zeit durchzuführen und den Jahresbericht bereits im Juni der 

Betriebskommission vorzulegen, wird gebeten, die HTW 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses per 

31.12.2016 zu beauftragen. 

Die Betriebskommission hat dem o.a. Beschluss in Ihrer Sitzung am 06.09.2016 

zugestimmt. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

 

Christof Nolda 

Vorsitzender 



Magistrat 

-II-/-20- 
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Vorlage Nr. 101.18.255 

 

 

Bewilligung von Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO 

für das Jahr 2016; - Liste 5/2016 - 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in 

der rückseitigen Liste 5/2016 enthaltenen Mehraufwendungen/-auszahlungen 

 

im Ergebnishaushalt in Höhe von    166.100,00 € 

im Finanzhaushalt in Höhe von  3.870.795,20 € 

 

Begründung: 

 

Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bzgl. der Bewilligung über- 

und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 

24.02.2014 beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und 

außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“. Danach obliegt die 

Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung 

 bei Bewilligungen über 50.000 € je Einzelfall, 

 unabhängig von Wertgrenzen (Einzelbewilligung > 50.000 €) auch dann, wenn  

 nicht zweckgebundene Mehreinnahmen zur Deckung verwendet werden 

müssen, 

 Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden, 

 Einzelmaßnahmen betroffen sind, die sich auf mehrere 

Sachkonten/Kostenstellen auswirken und eine dieser Maßnahmen 50.000 € 

bzw. in Fällen, die keinen Aufschub dulden, 100.000 € übersteigt und/oder 

 ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll. 

 

Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen und die Deckungsvorschläge 

sind auf der Rückseite der Einzelanträge begründet. 

 

Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen haben keine Auswirkungen 

auf den Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes beziehungsweise den Kreditbedarf des 

Finanzhaushalts. 
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2 von 2 Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 26. September 2016 

beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



 

Zusammenstellung von Einzelanträgen auf Bewilligung  

über - und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

hier:  Liste 5/2016 
  

     

          

1. Ergebnishaushalt 
      

Nr. Dez. 
Deckende Seite Empfangende Seite 

SK KST Invest.-Nr. Betrag in € SK KST Invest.-Nr. Betrag in € 

1 VI 550 40 00 900 00 010   75.000,00 677 10 00 630 00 401   75.000,00 

2 VI 541 03 90 400 00 001   91.100,00 711 12 00 400 00 001   91.100,00 

                    

         
166.100,00 

2. Finanzhaushalt       

Nr. Dez. 
Deckende Seite Empfangende Seite 

SK KST Invest.-Nr. Betrag in € SK KST Invest.-Nr. Betrag in € 

1 VI 053 01 10 650 00 201 650 0500 200 261.000,00 054 10 10 650 00 104 650 4214 100 2.074.801,20 

    053 01 10 650 00 201 650 0345 200 1.732.801,20         

    053 01 10 650 00 103 650 4213 200 50.000,00         

    053 30 10 650 00 201 650 0990 200 31.000,00         

2 VI 360 10 10 650 00 104 650 4215 100 618.966,40 054 10 10 650 00 104 650 4215 100 1.795.994,00 

    360 10 10 650 00 104 650 4215 100 433.828,80         

    053 01 10 650 00 201 065 0345 200 263.198,80         

    054 10 10 650 00 201 650 0005 200 480.000,00         

         
3.870.795,20 

 

 



















Magistrat 

-II-/-20- 
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Vorlage Nr. 101.18.267 

 

 

documenta und Museum Fridericianum gemeinnützige Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung  

-Änderung des Gesellschaftsvertrages- 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Der Änderung des § 2 des Gesellschaftsvertrages wird zugestimmt. 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger 

redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“ 

 

 

Begründung: 

 

An der documenta und Museum Fridericianum gemeinnützige Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, nachfolgend Gesellschaft genannt, sind das Land Hessen 

und die Stadt Kassel je zur Hälfte beteiligt. Das Stammkapital beträgt 25.600 €. Die 

zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben erforderlichen Mittel werden, soweit 

sie nicht durch eigene Einnahmen gedeckt sind, von den Gesellschaftern als 

Zuwendungen zur Verfügung gestellt.  

 

Der Gesellschaftsvertrag muss an die Mustersatzung des Finanzamtes angepasst 

werden. Auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages entscheidet die 

Finanzverwaltung auch über die An- oder Aberkennung der Gemeinnützigkeit der 

Gesellschaft. Durch die Änderung des Gesellschaftsvertrages wird der Forderung 

der Finanzverwaltung entsprochen.  

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird sich in seiner nächsten Sitzung 

(voraussichtlich am 11.11.2016) mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages 

beschäftigen und der Gesellschafterversammlung empfehlen, die Änderung zu 

beschließen.  

 

 

 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.18.267 

 

2 von 2 Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 12. September 2016 

beschlossen. 

 

In Vertretung 

 

 

 

Christian Geselle 

Stadtkämmerer 



Anlage 1 

Stand 2. September 2016 

 

Synopse 

 

Änderung des Gesellschaftsvertrages der 

 

documenta und Museum Fridericianum gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Bisherige Fassung § 2Abs. 2 Neue Fassung § 2 Absatz 2 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die 

Durchführung der periodischen documenta-Ausstellungen 

(Ausstellungsbereich documenta) und aller Veranstaltungen im Museum 

Fridericianum (Veranstaltungsbereich Fridericianum) sowie durch die 

Archivierungstätigkeiten im documenta Archiv (Archivierungsbereich 

documenta Archiv) zur ausschließlichen und unmittelbaren auf andere 

Weise nicht zu erreichenden Förderung des allgemeinen Besten und auf 

geistig-kulturellem Gebiet. Daneben wird der Satzungszweck durch 

Überlassung der documenta-Halle für kulturelle Veranstaltungen gem. § 

58 Nr.4 Abgabenordnung (außerhalb der Zeiten der Nutzung für die 

documenta-Ausstellungen) verwirklicht. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die 

Durchführung der periodischen documenta-Ausstellungen 

(Ausstellungsbereich documenta) und aller Veranstaltungen im Museum 

Fridericianum (Veranstaltungsbereich Fridericianum) zur ausschließlichen 

und unmittelbaren auf andere Weise nicht zu erreichenden Förderung 

des allgemein Besten auf geistig-kulturellen Gebiet. Darüber hinaus wird 

der Satzungszweck durch die Archivierungstätigkeiten im documenta 

Archiv verwirklicht, durch welche das documenta-Wissen gesammelt, 

bewahrt, erforscht, ausgestellt oder auf andere Art öffentlich 

zugänglich gemacht werden kann. 

 

Bisherige Fassung § 2 Absatz 3 Neue Fassung § 2 Absatz 3 

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen 

keinen Gewinnanteil erhalten. Ein etwaiger Gewinn ist ausschließlich für 

die satzungsgemäßen Zwecke zu verwenden; über die Verwendung 

beschließt die Gesellschafterversammlung.  

Die Gesellschafter dürfen in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch 

keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.  

Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Körperschaft 

oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre 

Über Ihren Gesellschaftszweck hinaus überlässt die Gesellschaft die 

documenta-Halle für Veranstaltungen. 

 



Anlage 1 

Stand 2. September 2016 

eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten 

Sacheinlagen zurück. 

Bisherige Fassung § 2 Abs. 4 Neue Fassung § 2 Absatz 4 

Die Gesellschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 

Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigen. 

 

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen 

keinen Gewinnanteil erhalten. Ein etwaiger Gewinn ist ausschließlich für 

die satzungsgemäßen Zwecke zu verwenden; über die Verwendung 

beschließt die Gesellschafterversammlung.  

Die Gesellschafter dürfen in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch 

keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.  

Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Körperschaft 

oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre 

eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten 

Sacheinlagen zurück. 

 Neu eingefügte Fassung § 2 Absatz 5 

 Die Gesellschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 

Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigen. 

 



Magistrat 

-II-/-20- 

 

13. September 2016 

1 von 3 
Vorlage Nr. 101.18.268 

 

 

IdE - Institut für dezentrale Energietechnologie gGmbH 

Liquidation der Gesellschaft 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Gesellschaft ist mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2016 aufgelöst.  

 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme 

etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder 

Klarstellungen.“ 

 

Begründung: 

 

Die IdE Institut dezentrale Energietechnologien gemeinnützige GmbH (IdE) wurde 

am 11.02.2011 gegründet. Der Sitz der Gesellschaft ist Ständeplatz 15,  

34117 Kassel. Gesellschafter sind die Universität Kassel, die Firmen EAM 

Beteiligungen GmbH, SMA Solar Technology AG, Städtische Werke AG,  

Viessmann Werke GmbH & Co. KG, der Verein deENet Kompetenznetzwerk 

dezentrale Energietechnologien sowie die Stadt Kassel und die Gemeinde Niestetal. 

Die WINGAS GmbH ist zum 31.12.2015 als IdE-Gesellschafter ausgeschieden. Die 

Volkswagen AG ist über einen Kooperationsvertrag, der in Anlehnung an den 

Gesellschaftsvertrag formuliert ist, in das Institut eingebunden. Die Stadt Kassel 

hält 2,5 Prozent der Geschäftsanteile, die Städtische Werke AG ist mit 10 Prozent 

der Geschäftsanteile an der IdE beteiligt. 

 

Die Gesellschaft ist als Forschungseinrichtung im Sinne der EU-Richtlinien 

privilegiert und dient ausschließlich und unmittelbar steuerlich begünstigten 

Zwecken. Die IdE finanzierte sich aus Projektarbeiten, Auftragsarbeiten, Förderung 

des HMWVL aus EFRE-Mitteln sowie aus Zuschüssen der Gesellschafter als 

Kofinanzierung der EFRE-Förderung. 

 

 

 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.18.268 

 

2 von 3 Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Landesentwicklung (HMWEVL) hat im Sommer 2015 darüber informiert, dass es 

das IdE aufgrund beihilferechtlicher Vorgaben nach dem 31.12.15 nicht mehr 

fördern kann. Die bestehenden Strukturen des IdE wurden daher ab  

November 2015 in die im Sommer 2015 gegründete Transferplattform  

„House of Energy“ (HoE) überführt. Mit dem HoE soll die Zusammenarbeit von 

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Bereich der Energietechnologien 

hessenweit ausgebaut werden.  

 

Das HoE führt aus förderpolitischen Erwägungen keine eigenen 

Forschungsprojekte oder Auftragsforschungen durch, sondern konzentriert sich 

auf Aufgaben zur Unterstützung der Zusammenarbeit und der 

Informationsvermittlung zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen.  

Daher hat das IdE tiefgreifende Umstrukturierungen vorgenommen und seit der 

Ankündigung über ein Auslaufen der Förderung keine neuen Projekte mehr 

beantragt. Zudem werden die bereits bewilligten, langlaufenden F&E-Projekte mit 

Laufzeiten über 2016 hinaus, bis Ende 2016 einschließlich des entsprechenden 

Personals und in Abstimmung mit den Projektträgern auf die Universität Kassel 

übertragen. Die in 2016 auslaufenden, bewilligten F&E-Projekte werden hingegen 

wie geplant im IdE weiterbearbeitet und spätestens zum Jahresende 2016 

abgeschlossen. Gleiches gilt für die Industrieaufträge. 

Mit diesem Auslauf- und Überführungsszenario wird sichergestellt, den regulären 

Geschäftsbetrieb des IdE zum Jahresende 2016 zu beenden und die Gesellschaft ab 

dem 01.01.2017 in die Liquidation zu führen.  

Der bisherige Geschäftsführer, Herr Dr.-Ing. Martin Hoppe-Kilpper, soll als 

Liquidator mit Alleinvertretungsbefugnis bestellt werden. Er soll von der 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Als Liquidator vertritt  

Dr.-Ing. Hoppe-Kilpper die Gesellschaft allein, solange kein weiterer Liquidator 

bestellt wird. Das Liquidationsgeschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Bücher und 

Schriften der Gesellschaft werden nach der Beendigung der Liquidation der 

Gesellschaft für einen Zeitraum von zehn Jahren von der Universität Kassel, 

Mönchebergstr. 19, 34109 Kassel, in deren Registratur verwahrt werden. 

In der nächsten Gesellschafterversammlung am 25. Oktober 2016 soll daher die 

Auflösung der Gesellschaft und der Beginn der Liquidationsphase zum 01.01.2017 

beschlossen werden. 

Die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung soll zum einen den 

Magistrat der Stadt Kassel ermächtigen dem Liquidationsbeschluss, als 

unmittelbarer Gesellschafter des IdE zuzustimmen, zum anderen soll der Vorstand 

der mittelbaren Beteiligung der Stadt Kassel, die Städtische Werke AG, ermächtigt 

werden, diesem Liquidationsbeschluss ebenfalls zuzustimmen. 

 

 

 

 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.18.268 

 

3 von 3 Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 12. September 2016 

beschlossen. 

 

In Vertretung 

 

 

 

Christian Geselle 

Stadtkämmerer 



Magistrat 

-II-/-20- 

 

20. September 2016 

1 von 2 
Vorlage Nr. 101.18.273 

 

 

GWG -Sacheinlage einer Teilfläche des Grundstückes Gemarkung Bettenhausen, 

Flur 8, Flurstück 24/9 in Kassel- 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel überträgt der GWG-Gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH- eine Teilfläche des 

Grundstückes Gemarkung Bettenhausen, Flur 8, Flurstück 24/9 in Kassel, 

unentgeltlich im Wege der Sacheinlage zum Verkehrswert in Höhe von 

315.000 €. Die Sacheinlage erhöht die Kapitalrücklage nach § 272 Absatz 2 

Nummer 4 HGB. 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses 

erforderliche Erklärung in der jeweils rechtlich gebotenen Form abzugeben.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Kassel ist Alleingesellschafterin der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH (GWG). Im Rahmen einer 

Kapitalverstärkung soll zunächst die Teilfläche des Grundstückes Gemarkung 

Bettenhausen, Flur 8, Flurstück 24/9 in Kassel im Zuge einer Sacheinlage in die 

Kapitalrücklage der GWG eingelegt werden. 

Die einzulegende Teilfläche befindet sich im Bereich des Schulgrundstückes der 

Joseph-von-Eichendorf-Schule. Der Schulbetrieb wurde mit Ablauf des 

Schuljahres 2015/2016 eingestellt. Es ist beabsichtigt, das gesamte 

Schulgrundstück, mit Ausnahme der sich auf dem Grundstück befindlichen 

Sporthalle, im Rahmen einer Sacheinlage in die GWG einzulegen.  

Für die städtebauliche Entwicklung des Schulgrundstückes soll ein städtebaulicher 

Wettbewerb durchgeführt werden. 

In einem ersten Schritt soll nun, die noch zu vermessende Teilfläche, gemäß 

beigefügtem Lageplan des Gutachtens, eingelegt werden.  

Die GWG will das eingelegte Grundstück bebauen. Das Konzept der GWG sieht 

hierfür vor, dass die Bebauung zunächst für die Unterbringung von Flüchtlingen 

genutzt werden soll. Im Nachgang an diese Nutzung soll die Bebauung für 

Mietwohnungen zur Verfügung stehen.  
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2 von 2 Der Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der  

documenta-Stadt Kassel, hat die einzulegende Teilfläche im Rahmen eines 

Wertgutachtens bewertet. Der hierbei ermittelte Wert beträgt ausweislich des 

Gutachtens 315.000,00 €.   

 

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 12. September 2016 

beschlossen. 

 

In Vertretung 

 

 

 

Christian Geselle 

Stadtkämmerer 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3265 

Telefax  0561 787 3266 

stadtverordnete@ks.afd-hessen.de 

Vorlage Nr. 101.18.249 

 

 

Verkauf ausgemusterter Vermögensgegenstände 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt Inventar, Fahrzeuge und sonstige 

Vermögensgegenstände, welche ausgemustert wurden und zum Verkauf 

stehen, über das Online-Portal „Zoll-Auktion“ zu vermarkten. 

 

Begründung: 

 

mündlich  

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Peter Marggraff 

 

 

 

gez. Dieter Gratzer 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3265 

Telefax  0561 787 3266 

stadtverordnete@ks.afd-hessen.de 

Vorlage Nr. 101.18.250 

 

 

Mittel zur Verfügung der Fraktionen 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Festlegung des Sockelbetrages der Fraktionszuwendungen für alle 

Fraktionsstärken auf einen gleichen Betrag, dessen Höhe von der 

Stadtverordnetenversammlung zu beschließen ist. 

 

 

Begründung: 

 

Es ist vollständig ungerecht, das eine willkürliche Unterscheidung zwischen 

Fraktionen mit bis zu 7 Mitgliedern oder ab 8 Mitgliedern bei der Berechnung des 

Sockelbetrages vorgenommen wird. Kleinere Fraktionen werden dadurch finanziell 

benachteiligt. Größere Fraktionen erhalten über die Beiträge für die Anzahl der 

Fraktionsmitglieder erhöhte finanzielle Zuwendungen und sind schon allein 

dadurch angemessen finanziell besser gestellt. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Peter Marggraff 

 

gez. Dieter Gratzer 

Fraktionsvorsitzender 
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